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Wenn das Formular hier keine Förderquote anzeigt, sind Ihre Eingaben entweder unvollständig oder die von Ihnen gewählte Kombination aus Antragsteller, Förderschwerpunkt und Projektform ist NICHT mit der Richtlinie vereinbar und daher nicht förderfähig.  Für die Förderschwerpunkte 1a, 2a und 4a wird erst eine Förderquote angegeben, wenn mindestens ein Arbeitspaket auf den Folgeseiten vollständig eingegeben worden ist. Die Berechnung der Förderquote wurde mit aller Sorgfalt erstellt, die Ergebnisse sind jedoch ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Richtlinie. Bitte beachten Sie, dass entsprechend der Richtlinie für weitere Unternehmen eine maximale Förderquote von 50 % zulässig ist.
Arbeitsplan (Einzelprojekt) /Teilarbeitsplan (Verbundprojekt)Bundesförderung für Innovative Schutzausrüstung
Antragsteller:
Art der Organisation:
Förderschwerpunkt:
Unternehmensgröße:
Projekttyp:
mit wirksamer Zusammenarbeit entsprechend Artikel 25 Absatz 6. b) i) der AGVO
Projektinhalt:
Projektinhalte sind je Arbeitspaket zu bestimmen
Art Forschungseinrichtung:
Industrielle Forschung (IF):
… bezeichnet planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder wesentliche Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen herbeizuführen. Hierzu zählen auch die Entwicklung von Teilen komplexer Systeme und unter Umständen auch der Bau von Prototypen in einer Laborumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehen den Systemen wie auch von Pilotlinien, wenn dies für die industrielle Forschung und insbesondere die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig ist.
 
Experimentelle Entwicklung (EE):
… bezeichnet den Erwerb, die Kombination, die Gestaltung und die Nutzung vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu zählen zum Beispiel auch Tätigkeiten zur Konzeption, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen.
Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen, Pilotprojekte sowie die Erprobung und Validierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in einem für die realen Einsatzbedingungen repräsentativen Umfeld umfassen, wenn das Hauptziel dieser Maßnahmen darin besteht, im Wesentlichen noch nicht feststehende Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen weiter zu verbessern.
Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten einschließen, wenn es sich dabei zwangsläufig um das kommerzielle Endprodukt handelt und dessen Herstellung allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre.
 
Die experimentelle Entwicklung umfasst keine routinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen an bestehenden Produkten, Produktionslinien, Produktionsverfahren, Dienstleistungen oder anderen laufenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen sollten.
 
Organisationsinnovation (OI):
… bezeichnet die Anwendung neuer Organisationsmethoden in den Geschäftspraktiken, den Arbeitsabläufen oder Geschäftsbeziehungen eines Unternehmens; nicht als Organisationsinnovation angesehen werden Änderungen, die auf bereits in dem Unternehmen angewandten Organisationsmethoden beruhen, Änderungen in der Managementstrategie, Fusionen und Übernahmen, die Einstellung der Anwendung eines Arbeitsablaufs, einfache Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen, Änderungen, die sich allein aus Veränderungen bei den Faktorpreisen ergeben, neue Kundenausrichtung, Lokalisierung, regelmäßige, saisonale oder sonstige zyklische Veränderungen sowie der Handel mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten.
 
Prozessinnovation (PI):
… bedeutet die Anwendung einer neuen oder wesentlich verbesserten Methode für die Produktion oder die Erbringung von Leistungen (einschließlich wesentlicher Änderungen bei den Techniken, den Ausrüstungen oder der Software); nicht als Prozessinnovation angesehen werden geringfügige Änderungen oder Verbesserungen, der Ausbau der Produktions- oder Dienstleistungskapazitäten durch zusätzliche Herstellungs- oder Logistiksysteme, die den bereits verwendeten sehr ähnlich sind, die Einstellung eines Arbeitsablaufs, einfache Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen, Änderungen, die sich allein aus Veränderungen bei den Faktorpreisen ergeben, neue Kundenausrichtung, Lokalisierung, regelmäßige, saisonale und sonstige zyklische Veränderungen sowie der Handel mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten.
 
Innovationsbeihilfe für KMU (IBei):
Erlangung, Validierung und Verteidigung von Patenten und anderen immateriellen Vermögenswerten; Abordnung hochqualifiziertes Personals einer Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung oder eines großen Unternehmens für Tätigkeiten im Bereich Forschung, Entwicklung oder Innovation in einer neu geschaffenen Funktion innerhalb des begünstigten KMU.
 
Innovationsberatungsdienste (IBer):
Beratung, Unterstützung und Schulung in den Bereichen Wissenstransfer, Erwerb, Schutz und Verwertung immaterieller Vermögenswerte sowie Anwendung von Normen und Vorschriften, in denen diese verankert sind;
Innovationsunterstützende Dienstleistungen: Bereitstellung von Büroflächen, Datenbanken, Bibliotheken, Marktforschung, Laboratorien, Gütezeichen, Tests und Zertifizierung zum Zweck der Entwicklung effizienterer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen.
 
Innovationscluster (IC):
Einrichtungen oder organisierte Gruppen von unabhängigen Partnern (z. B. innovative Unternehmensneugründungen, kleine, mittlere und große Unternehmen, Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung, gemeinnützige Einrichtungen sowie andere miteinander verbundene Wirtschaftsbeteiligte), die durch entsprechende Förderung, die gemeinsame Nutzung von Anlagen, den Austausch von Wissen und Know-how und durch einen wirksamen Beitrag zum Wissenstransfer, zur Vernetzung, Informationsverbreitung und Zusammenarbeit unter den Unternehmen und anderen Einrichtungen des Innovationsclusters Innovationstätigkeit anregen sollen.
Nicht auswählbare Punkte werden automatisch ausgegraut.
Artikel 25 Absatz 6. b) i) der AGVO  das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit:  zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU ist, oder wird in mindestens zwei Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des EWR-Abkommens durchgeführt, wobei kein einzelnes Unternehmen mehr als 70 % der beihilfefähigen Kosten bestreitet, oder  zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung, die mindestens 10 % der beihilfefähigen Kosten tragen und das Recht haben, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu veröffentlichen  
Arbeitsplan
Zur Erläuterung der geplanten Arbeiten der Vorhabenbeschreibung ist eine ausführliche Darstellung Ihres Lösungsansatzes durch einen konkreten und gut nachvollziehbaren Arbeitsplan notwendig. Der hier zu beschreibende Arbeitsplan gilt für jeden Einzelantragsteller bzw. für jeden Partner in einem Verbundprojekt. Jeder Partner muss seine Tätigkeiten in einer Arbeitsplanvorlage beschreiben.
Bei der Beschreibung der Arbeiten und des Arbeitsplans muss die gewählte Zuordnung zu den Innovationsphasen (IF, EE, Prozess-, Organisationsinnovation, etc.) anhand der Kriterien der Innovationsphasen nachvollziehbar sein. 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Bei einem Verbundprojekt: Stellen Sie nur Ihre eigenen Tätigkeiten dar.Ein Arbeitspaket sollte in der Regel nicht mehr als 6 PM umfassen.Bei einem höheren Arbeitsaufwand unterteilen Sie das jeweilige Arbeitspaket möglichst in Unterarbeitspakete (z. B. 1a, 1b, 1c, etc.).Falls Sie Aufträge an Dritte geplant haben, ordnen Sie diese auch den einzelnen Arbeitspaketen zu und beschreiben Sie die geplanten Arbeiten des Unterauftragnehmers.Bitte achten Sie darauf, dass die Summe der Arbeitspakete im Arbeitsplan mit der Summe der Arbeitspakete im AZA- bzw. AZK-Antrag übereinstimmt.
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